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Ein Aufruf zur Besinnung 

Wir stellen fest t In Ziirich ist es zwischen Jugendlichen und der Polizf3i zu 
Kampfen gekommen· Damit brachen auch in unserer Stadt Kon
flikte auf, wie sie sich gegenwartig in Ost und We st zeigen• 

Wir folgernt Di e Zürcher Ereignisse dLirfen ni eh t i soliert beurteil t werden • 
Sie sind eine Folge unzulanglicher Gesellschaftsstrukturen • 
Sie als Krawalle abzutun und die Beteiligten nur als randa
lierende Taugenichtse und Gaffer hinzustellen, ist oberflaohlich• 

Wir sind überzeugt; Eine Ursache der Krise ist dia Unbeweglichkeit unserer In
stitutionen• Diese Unbeweglichkeit wendet sich gegen d~n Men
schen • Sie verhindert die Anpassung an die sich wandelnden 
Bedürfnisse der Menschen und die Entfaltung schopferischer 
M.inderheiten• 

Wir erinnern; 

Wir warnent 

Wir forderns 

Wesentliche Umwalzungen sind immer von Minderheiten ausgegangen• 
So fand 1848 der Liberalismus gerade in der Jugend leiden
schaftliche Anhanger • Diese Kinderheit - damals Revoluzzer 
genannt - bewahrte die Unabhangigkeit der Schweiz und schuf 
unseren Bundesstaat• 

Einen kulturellen Konflikt losen weder Prügel und Verbote 
noch Besanftigung durch gonnerhafte Angebote• "Wohltãtigkeit 
ist das Ersaufen des Rechts im Mistlocb der Gnade" (Pestalozzi)• 
Unterdrückung der Konflikte treibt die Jugend auf die Barri
kaden• 

l• Bereitstellung eines zentral gelegenen, autonom verwalteten 
Diskussionsforums für Jung und Alt • 

2• Verzicht auf Sanktionen wie Relegation von Studenten und 
Schülern, Entzug von Stipendien, Ausweisung von Auslandern, 
Entlassungen, sofern nicht schwerwiegende Delikte vorliegen • 

3• Wiederherstellung des verfassungsmassigen Demonstrations
recbts • 

4• Fortset zung der Gesprache mit allen Minderheiten • 

5• Einladung zur Meinungsausserung aller Konfliktparteien 
durch Presse, Radio und Fernsehe~· 

6 • Unver~ügliche Bildung einer wi ssenschaftlichen Arbeits
gruppe mit dem Auftrag, die tieferen Ursachen des Konflikts 
zu erforschen und praktische Vorschlage auszuarbeiten• 
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